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Psychosomatische Behandlung in 

tierischer Begleitung

Wenn Sie sich als Hundebesitzer für einen stationären Aufenthalt 

in unserer psychosomatischen Fachklinik entschieden haben, 

benötigen Sie keinen zusätzlichen Hundebetreuer für die Dauer 

Ihres Aufenthaltes. Denn bei uns können Sie Ihren Vierbeiner mit-

bringen. Auch während der Therapie ist er Ihr ständiger Begleiter. 

Denn gerade in Lebenskrisen gibt er Ihnen einen besonderen Halt 

und schenkt Ihnen bedingungslose Zuneigung.

Unterstützung während der Therapie

Dass Tiere eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben, 

ist mittlerweile wissenschaftlich erforscht. Die Interaktion mit 

ihnen wirkt sich günstig auf das Herz-Kreislauf-System aus und kann 

oft auch das Stresslevel senken. Menschen, die an einer Traumafolge-

störung leiden, bietet der Kontakt zum eigenen Haustier Sicherheit 

und Stabilität. Es spricht demnach alles dafür, dass Ihr Vierbeiner Sie 

während des stationären Aufenthaltes begleiten sollte.

Aufnahme mit Ihrem Hund



Gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner

In unserer privaten Fachklinik für Psychosomatische Medizin,  

Psychotraumatologie und EMDR stehen Ihnen Patientenzimmer 

gemeinsam mit Ihrem Hund zur Verfügung. So können Sie sich 

sorglos auf Ihre Therapie konzentrieren und die freie Zeit mit ihrem 

Hund gestalten. Die Einbettzimmer haben einen direkten Zugang 

zum Klinikgelände. Wald und Wiese liegen direkt vor der Haustür. 

Spazieren Sie zwischen den Therapieeinheiten zu zweit durch die 

Parkanlage oder drehen Sie eine ausgiebige Runde über die angren-

zenden Felder. Eine umzäunte Hundewiese ist ebenfalls fußläufig 

erreichbar.

Voraussetzungen für die Aufnahme 

mit Hund

• Verträglichkeit des Tieres im Umgang mit anderen 

 Menschen und Hunden

• Eigenständige Betreuung und Versorgung des Tieres

• Eignung des Tieres, während laufender Therapien mehrere  

 Stunden alleine im Patientenzimmer zu verweilen

• Einhaltung der Hygienerichtlinien und vorgegebenen 

 Aufenthaltsbereiche

• Veterinärmedizinische Bescheinigungen über den 

 Gesundheitszustand und Impfstatus des Tieres

•	 Tierhaftpflichtversicherung

• Mindestalter: 6 Monate

• Hunde, die unter die NRW-Kampfhund-Verordnung fallen,  

 können nicht aufgenommen werden
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